
   

Az.: 68/52                               Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Kirchenstiftung Limmersdorf   

§ 1 

Für die Inanspruchnahme von Bestattungen auf dem Friedhof in Limmersdorf werden Gebühren nach dieser Satzung 

erhoben. 

§ 2 

Die Gebührenschuld entsteht, sobald eine Leistung beantragt wird. Die Gebühren sind im Voraus zu entrichten. 

§ 3 

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist derjenige verpflichtet, 

a) der die Durchführung der Bestattung beantragt hat. 

b) der nach dem Bestattungsgesetz für die Bestattung zu sorgen hat (§ 15 BayBestG i. V. mit § 1 der Verordnung 

zur Durchführung des BayBestG vom 01.03.2001 (GVBl S. 92) und  

c) der sich dem Friedhofsträger gegenüber zur Übernahme der Kosten verpflichtet hat. 

(2) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner  

(3) Zur Zahlung der Grabnutzungsgebühren ist die nutzungsberechtigte Person verpflichtet. 

§ 4  

Gebühren für die Grabstätten: vgl. § 15 ff FO 

(1) Einzelgräber (Nutzungszeit 20 Jahre; vgl. § 16 FO)                                         210,00  €  

(2) Urnenrasengräber (Nutzungszeit 15 Jahre) vgl. § 20 FO                           150,00  € 

(3) Wahlgräber  

a) Einzelgräber (Nutzungszeit 20 Jahre); vgl. § 18 FO 210,00  € 

b) Familien-Doppelgräber (Nutzungszeit 20 Jahre); vgl. § 18 FO 420,00  € 

c)   Kindergräber (bis 10 Jahre) (Nutzungszeit 15 Jahre); vgl. § 17 FO           150,00  € 

(4) Urnengräber (Nutzungszeit 15 Jahre) pro Urne; vgl. § 19 150,00  € 

(5) Eine Urne im Erdgrab (Nutzungszeit 15 Jahre) pro Urne; vgl. § 19 FO    35,00  € 

 

§ 5 

Gebühren für die Verlängerung der Nutzungszeit: 

(1) bei Kindergräbern pro Jahr                                                                                 10,00  € 

(2) bei Einzel-Wahlgräbern pro Jahr                                                                        10,50  € 

(3) bei Familien-Doppelgräbern pro Jahr   21,00  € 

(4) bei Urnenwahlgräbern pro Jahr    10,00  € 

§ 6 

(1) Die Friedhofsunterhaltungsgebühren sind in o.g. Gebühren enthalten 

(2) Die Kirchengemeindegebühr bei einer Beerdigung /Trauerfeier beträgt            75,00  € 

                                         (Anteilig für Orgelspiel 25,00 €, Mesner 20,00 €)  

§ 7 

Von Personen, die nicht zur Kirchengemeinde gehören und sonst kein Anrecht auf Beisetzung in einem Grab haben, 

wird zu den Grabgebühren ein Zuschlag von 50 v. H. erhoben. 

§ 8 

Die Gebühr für die Benutzung des Leichenhauses beträgt         30,00  € 

 

Die Gebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die Landeskirchenstelle Ansbach 

mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Limmersdorf, den 17. Okt. 2011                                                                          Der Kirchenvorstand 


